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ANUAS: allgemeine Informationen

- Betroffenen-Opferhilfe- und – Selbsthilfeorganisation
- Gemeinsame Richtlinie
- Beziehungsnetzwerk
- Transparenz
- Öffentlichkeits- Netzwerkarbeit
- Was unterscheidet ANUAS von anderen Organisationen?
- Wie wichtig ist das Zusammenspiel von Fachkompetenz und Betroffenenkompetenz?
- Motivation, die Betroffenenkompetenz einzusetzen
- Mögliche Aktivitäten einer Betroffenenkompetenz
- Bundesweite ANUAS-Themenwochen



Betroffenen-Opferhilfe- und Selbsthilfeorganisation

ANUAS-Opfer-Hilfeorganisation ANUAS-Selbsthilfeorganisation

➢ Als Selbsthilfeorganisation koordiniert ANUAS bundesweit die Hilfe zur 
Selbsthilfe, unter Beachtung der Grenzen der Selbsthilfe, um Re-
Traumatisierungen zu vermeiden.

➢ Über gesundheitspräventive Angebote regelt ANUAS die individuelle Nachsorge 
nach einer Gewalttat.

➢ Bundesweiter Interessenvertreter und stützender Partner für betroffene 
Angehörige. 

➢ Darüber hinaus will der Bundesverband im Sinne sozialer 
Verantwortung und aus Erfahrungen der eigenen Betroffenheit für die 
Betroffenen als Hilfsorganisation Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, 
um die Sorgen und Nöte dieser Menschen stärker in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu rücken und Verbesserungen in der Umsetzung der 
Gesetze zu ermöglichen. 

➢ ANUAS setzt sich kriminalpräventiv für Hilfen und Gerechtigkeit im 
Umgang mit betroffenen Menschen ein, die einen Angehörigen durch 
eine tödliche Gewalttat verloren haben.





Personalstruktur:
➢ geschäftsführender Vorstand
➢ Vollmitglieder
➢ Fördermitglieder
➢ Assoziierende Mitglieder
➢ Organisationsmitglieder (entspr. Satzung § 3, § 5)
➢ Ehrenmitglieder
➢ Beauftragte für Integration und Inklusion
➢ Datenschutzbeauftragte
➢ wissenschaftlicher Beirat (beratend)
➢ ehrenamtliche Helfer (Studenten, Praktikanten)

Mittelherkunft:
➢ Mitgliedsbeiträge
➢ Spenden
➢ Bußgelder
➢ andere Zuwendungen

T r a n s p a r e n z

ANUAS – Schirmherren und Botschafter

Anna und Axel Petermann

Manfred Pomorin Verena Kurth                       Vassilis Gousanis



Öffentlichkeitsarbeit - Netzwerkarbeit

Publikationen und Flyer: 
Sachbücher * Informationsbücher * Arbeitsmaterialien





Betroffene in Kooperation mit Fachkräften, Gemeinsamkeiten, 
Unterschieden, Ergänzungen 

-- Ergebnisse aus dem Arbeitsgruppentreffen Opferrechte --

Zielsetzung:

- Vorteile und Nachteile wechselseitiger Vermittlung?
- Klarheit von Voraussetzungen, Möglichkeiten, Grenzen bei der Zusammenarbeit
- Erklärung möglicher Konflikte, wenn verschiedene Welten aufeinander treffen



Wie wichtig ist das Zusammenspiel von Fachkompetenz und Betroffenenkompetenz?

Fachkompetenz

➢ Angeeignetes Fachwissen und Erfahrungen aus professioneller Sicht

➢ Überblickswissen durch Studium

➢ Theoretische, systemische Kenntnisse

➢ Kollegiale Beratung, Supervision als Qualitätskriterium der Arbeit (+ evtl. eigene 
Therapie- / Beratungserfahrungen

➢ Fester Arbeitsauftrag, konzeptionelle Arbeit

➢ Beschränkte Ressourcen

➢ Gelernte Psychohygienestandards

➢ Professionelle Verantwortung

➢ Eher professionelle Nähe und Distanz

➢ Eher feste Arbeitszeiten

➢ Team- bzw. Trägerabhängige Haltung, Methoden, Angebote, Ressourcen

➢ Zeitstruktur eher festgelegt (Dauer, Häufigkeit, …)

➢ Vielfalt der Themen, Aufgaben erfordert Dilemmakompetenz, Priorisierung

➢ Eher zeitliche Begrenzung

➢ Eher rational geleitet

➢ Eher Systematik bei Vorgehensweisen

Betroffenenkompetenz

➢ Erfahrungswissen als individuelle Expert*innen für sich selbst (+ evtl. theoret. 
Wissen)

➢ Einblicke durch Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen

➢ Praktischer Wissensvorsprung

➢ Freiwillige Intervision, evtl. Erfahrungswissen aus der eigenen Therapie oder 
Beratung

➢ Bedarfsorientierte, weniger systemische Hilfe von Mensch zu Mensch

➢ Individuelles Engagement

➢ Gelernter Selbstschutz (in der Therapie oder durch Erfahrungen)

➢ Individuelle Verantwortung

➢ Eher individuell ausgehandelte Nähe

➢ Individuell flexible Zeiten für Gespräche

➢ Individuellere, freiere Haltung, Methoden, Angebote, Ressourcen

➢ Freie Zeitstruktur

➢ Konzentration auf eigene Interessen und Themen freier möglich

➢ Eher zeitliche Freiheit

➢ Eher emotional geleitet

➢ Eher Engagement, Herzblut im Vordergrund

Auszüge aus der Sichtweise der Fachkompetenz



Wie wichtig ist das Zusammenspiel von Fachkompetenz und Betroffenenkompetenz?

Fachkompetenz
➢ Angeeignetes Fachwissen und Erfahrungen aus professioneller Sicht reichen bei 

Tötungsdelikten nicht aus

➢ Überblickswissen durch Studium – Theoriewissen ist nicht ausreichend!

➢ Theoretische, systemische Kenntnisse

➢ Kollegiale Beratung, Supervision als Qualitätskriterium der Arbeit (+ evtl. eigene Therapie- / 
Beratungserfahrungen

➢ Fester Arbeitsauftrag, konzeptionelle Arbeit – keine oder wenig Individualität!

➢ Beschränkte Ressourcen – gewährleisten nicht ausreichende Individualität

➢ Gelernte Psychohygienestandards – nicht ausreichend für den Umgang mit Betroffenen

➢ Professionelle Verantwortung

➢ Eher professionelle Nähe und Distanz

➢ Eher feste Arbeitszeiten * Eher zeitliche Begrenzung * Zeitstruktur eher festgelegt (Dauer, 
Häufigkeit, …)

➢ Team- bzw. Trägerabhängige Haltung, Methoden, Angebote, Ressourcen

➢ Vielfalt der Themen, Aufgaben erfodert Dilemmakompetenz, Priorisierung

➢ Eher rational geleitet

➢ Eher Systematik bei Vorgehensweisen

Betroffenenkompetenz
➢ Erfahrungswissen als individuelle Expert*innen für sich selbst (+ evtl. theoret. Wissen) –

Betroffene aus Fachbereichen und abgeschlossenem Studium

➢ Einblicke durch Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen – Betroffene werden 
kompetent informiert, beraten und oft geschult

➢ Praktischer Wissensvorsprung erlernen von theoretischen und systemischen Kenntnissen –
partizipatives und integratives Vorgehen

➢ Freiwillige Intervision, evtl. Erfahrungswissen aus der eigenen Therapie oder Beratung – oder 
eigenes Fachwissen

➢ Bedarfsorientierte, weniger systemische Hilfe von Mensch zu Mensch – Individualität, 
Sinnfindung – bedarfsgerechte und systemische Hilfen

➢ Individuelles Engagement – eigene Ressourcenfindung und -nutzung

➢ Gelernter Selbstschutz (in der Therapie oder durch Erfahrungen) – eigene Fachkompetenz –
Beratung durch wissenschaftlichen Beirat

➢ Individuelle Verantwortung – ein Bundesverband einer Opferhilfeeinrichtung benötigt 
professionelle Führung

➢ Eher individuell ausgehandelte Nähe – nicht unbedingt

➢ Individuell flexible Zeiten für Gespräche * Freie Zeitstruktur * Eher zeitliche Freiheit

-- bei Fällen von Tötungsdelikten gibt es keine vorgegebenen strukturierten Zeiten

➢ Individuellere, freiere Haltung, Methoden, Angebote, Ressourcen – oft nötig für eine 
individuelle Herangehensweise

➢ Konzentration auf eigene Interessen und Themen freier möglich – trifft nicht zu

➢ Eher emotional geleitet – Betroffene können auch rational agieren

➢ Eher Engagement, Herzblut im Vordergrund – Rechtsgrundlagen im Vordergrund

Auszüge aus der Sichtweise der Betroffenenkompetenz

Ein Zusammenspiel zwischen Fachkompetenz und 
Betroffenenkompetenz ist zwingend nötig um in Tötungsfällen optimal 

helfen zu können!









Bundesverband ANUAS e.V. – Hilfsorganisation für Angehörige von 
…

Mord-, Tötungs-, Suizid- und Vermisstenfällen
und Täterangehörigen

- Mordfälle – gewaltsame Tötung

- Tötungsfälle (z.B. Unfall mit Fahrerflucht)

- Suizid – zweifelhafte Suizide

- Vermisstenfällen

- Täterangehörige



ANUAS – die Hilfsorganisation

- Aufgaben und Ziele
- Kriminalpräventive Projektarbeit
- Restorative Justice – Möglichkeiten für Angehörige von Tötungsdelilkten
- ANUAS-Projekt: „Täter-Opfer-Begegnung“

Kriminalpräventive Projekte



Kriminalpräventive Projekte



Tödliche Gewalttat – Trauma – Restorative Justice

Entwicklung des ANUAS-Projektes Täter-Opfer-Begegnung

• 2013 Aufnahme der Unterstützung für Täterangehörige (Beispiel: Femizidfälle)
• 2014          erste Kontaktaufnahme mit der JVA Castrop-Rauxel

• 2014/15    Premiere des Film Beyond Punishmend, Diskussion mit dem Regisseur, Hubertus Siegert
• seit 2015   lockere Kontakte mit den JVA‘s Berlin und Madel (Thüringen)
• 2017 Gründung des Projektes TOB

Themenwoche: Vorführung des Filmes Beyond Punishment mit Wolfgang Schlupp-Hauck 
• 2018 Themenwoche: Vorstellung des Projektes Opfer-Täter im Gespräch, Konfliktschlichtung Oldenburg

erste Erfahrungen in der Begleitung einer betroffenen Mutter in die JVA Chemnitz-Sachsen
• 2019 Themenwoche: Podiumsdiskussion und Diskussion mit Betroffenen zur Restorativen Justice
• 2020-23    aktive Nutzung der Möglichkeiten der Restorativen Justice bei Betroffenenfällen, in 

Zusammenarbeit mit Wolfgang Schlupp-Hauck

Schutz vor Justiz * Unterstützer …



Täter-Opfer-Ausgleich (Wikipedia)

Eine zentrale Rolle spielt beim Täter-Opfer-Ausgleich die Partizipation. Der Ausgleichsversuch gibt Täter und Opfer die Möglichkeit, selbstbestimmt zu 
handeln. Sie sind somit nicht Objekte einer formellen Prozedur, sondern eigenverantwortliche Subjekte, die selbst entscheiden können. Sie entscheiden, ob 
es zum Täter-Opfer-Ausgleich kommt, in welcher Form das geschieht, welche Inhalte thematisiert werden und welche Ergebnisse gerecht sind.
Im Vordergrund des Täter-Opfer-Ausgleichs steht die Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien. Gemeinsam wird über das Geschehene 
gesprochen, wobei jeder der Beteiligten die Möglichkeit hat zu schildern, wie das Tatgeschehen erlebt wurde und welche Konsequenzen daraus für die 
Person resultierten. Über diese konstruktive Form der Konfliktbewältigung sollen die Beteiligten zu einer dauerhaften und Frieden stiftenden Lösung des 
Konfliktes gelangen.
Im Gegensatz zum Strafverfahren begreifen sich die beteiligten Parteien beim Täter-Opfer-Ausgleich nicht als Gegner, sondern streben gemeinsam einen 
Ausgleich des Konfliktes an.

TOA ist bei Tötungsdelikten nicht möglich, es muß eine andere Form der Restorativen Justice gefunden und 
angewandt werden!

Zahlungen an die Hinterbliebenen eines Opfers eines Tötungsdelikts (Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung) sind kein Täter Opfer Ausgleich gem. § 46 a 
StGB
06.06.2018 -  Bundesgerichtshof - Aktenzeichen 4 StR 144/18

Verletzter bzw. Opfer im Sinne von § 46a Nr. 1 StGB kann nur das unmittelbar betroffene Opfer der Straftat sein. Kommt das Opfer durch die Tat zu Tode, ist ein Täter Opfer Ausgleich 
nicht mehr möglich. Zahlungen an die Hinterbliebenen sind zwar zivilrechtlich schuldbefreiend und im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen, aber bei weitem geringer als ein 
Täter Opfer Ausgleich.



Anliegen Betroffener im Rahmen der Täter-Opfer-Begegnung:

➢ Mitteilung, was der Täter der Familie angetan hat und welche weiteren Auswirkungen das mit sich brachte
➢ Umgangsrecht mit dem Enkelkind
➢ Warum darf ein Täter entscheiden, ob es zu einem Gespräch kommt? Täter fühlt sich nicht gut, lehnt Gespräch ab --- Opfer fühlt sich nicht gut, möchte das Gespräch
➢ Opfer will wissen, was passiert ist und warum?
➢ Opfer möchte, dass im Rahmen der Resozialisierung des Täters – während der psychologischen Aufarbeitung – die Anliegen des Opfers mit eingebracht werden
➢ Opfer möchte, dass Töter Verantwortung übernehmen!

Opfer haben Wünsche, Bedürfnisse, Anliegen 
an die Gesellschaft und den Staat:

➢ Fragen der Gerechtigkeit
➢ Information und Aufklärung
➢ Ausreichende Gesetze und Gesetzesumsetzungen
➢ Anerkennung der Angehörigen von Tötungsdelikten als 

Opfer = Opferstatus
➢ Anerkennung der Opferrechte und der 

Opferentschädigung für Angehörige von Tötungsdelikten
➢ Anerkennung und Unterstützung bei Restorativen Justice-

Möglichkeiten
➢ Re-Sozialisierung-Hilfen für Opferfamilien

Opfer fordern Schaffung von fehlenden 
Opferbedarfen:

➢ Einbezug von Opferhilfeeinrichtungen, im Rahmen der 
Betroffenenkompetenz

➢ Forschungen zu Tötungsdelikten
➢ Schutz vor der Justiz und Helfer
➢ Schaffung von Kontroll-/Monitoringstellen, unter Einbezug 

von Betroffeneneinrichtungen
➢ Prävention
➢ Schaffung der Gesetzesgrundlagen zur finanziellen 

Förderung der gesundheitspräventiven Nachsorgeprojekte 
für Angehörige von Tötungsdelikten

➢ Z U K U N F T S V i S I O N  →→→



Ein Beispiel einer konstruktiven Form der Restorativen Justice für Angehörige von Tötungsdelikten
"Perspektivwechsel in der Opferhilfe bei gewaltsamer Tötung - Resozialisierung für Täter und Opferangehörige"

Text in der JVA-Zeitung zu lesen: https://anuas.de/taeter-opfer-begegnung/ (Bild auf der Webseite anklicken)

https://anuas.de/taeter-opfer-begegnung/


https://anuas-selbsthilfe.de/suizid-hilfe/

AGUS e.V.
- für Suizidtrauernde bundesweit -

Trauerkreise

Suizidhilfe

Aufgaben:
• Information 
• Aufklärung
• Beratung
• Vermittlung an Kooperationspartner – „Lotsendienst“

Ziele:
• erste Akuthilfe
• Entlastung
• Stabilisierung
• Vertrauensaufbau



https://anuas-selbsthilfe.de/vermisstenhilfe/

Vermisstenanzeige – Was man wissen muss
Wenn eine Person aus unerklärlichen Gründen von ihrem gewohnten Aufenthaltsort 
fern bleibt, können Angehörige oder Bekannte die Person bei der Polizei als vermisst 
melden.

Für eine Vermisstenanzeige muss man keine 24 Stunden warten. Dennoch müssen 
einige Voraussetzungen gegeben sein, damit eine Person als vermisst gemeldet 
werden kann.
•Zunächst muss die Person ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben.
•Zudem muss der Aufenthaltsort der Person unbekannt sein.
•Schließlich müssen Anhaltspunkte für eine Gefahr für Leib oder Leben der Person 
vorliegen. 
Dies kann zum Beispiel bejaht werden, wenn die Person Opfer einer Straftat geworden 
ist, in einem Unfall verwickelt ist, hilflos ist oder Selbsttötungsabsichten geäußert hat.
Vor allem die letztgenannte Voraussetzung ist von Bedeutung, da Erwachsene, die im 
Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, ihren Aufenthalt selbst 
bestimmen können. 
Es ist nicht Aufgabe der Polizei ganz allgemein den Aufenthalt von Personen fest-
zustellen, wenn keine Gefahr für die Person besteht.

Etwas anderes gilt für minderjährige Personen. Diese dürfen ihren Aufenthalt nicht 
selbst bestimmen. Hat also ein Minderjähriger sein gewohntes Lebensumfeld 
verlassen, ohne das sein Aufenthaltsort bekannt ist, so wird grundsätzlich eine Gefahr 
für Leib oder Leben angenommen.

Aufgaben: Information * Beratung * Aufklärung     ---- Ziele: Entlastung * Stabilisierung * Vertrauensaufbau



ANUAS – die Selbsthilfeorganisation

- Aufgaben und Ziele
- Informations- und Aufklärungsplattform „Traumaportal“
- Sorgentelefon und Online-Beratung 
- ANUAS-Ressourcenbaum – Strukturierung der gesundheitspräventiven 

Nachsorge
- Gesundheitspräventive Nachsorgeprojekte





Die Opferhilfe bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe läßt sich bundesweit nicht immer vor Ort realisieren. 
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: 

➢ fehlende Motivation bei Gewaltopfern * Ängste und Panikattacken bei Opfern * gesundheitliche Probleme * 
➢ finanzielle Engpässe * weite Wege * 
➢ unzureichende Opferhilfen- und Selbsthilfeangebote* 
➢ mangelndes Vertrauen *

Innovatives Projekt

Das Projekt ist partizipativ aufgebaut, die Zielgruppe wird mit 
eingebunden in die Bearbeitung der
Lösungen * Ideen und Vorschläge können eingebracht, 
mitbestimmt und mitgewirkt werden, soweit
das möglich ist 
(z.B. Grenzen der Selbsthilfe, Gefahr der Re-Traumatisierung, 

Ehrenamt)

Partizipatives Projekt

Personen, die innovativ sind, zeichnen sich meist durch eine 
proaktive Verhaltensweise aus. Sie glauben daran, aus 
eigener Kraft etwas verändern zu können. Sie zeigen 

persönlich Initiativen, sind intrinsisch motiviert, offen für 

Neues und veränderungsbereit. 

Digitalisierung



Information + Aufklärung + Netzwerk
• Betroffenenkompetenz erreichen

• Betroffenenkompetenz trifft Fachkompetenz – lernen voneinander

• Von Betroffenen – für Betroffene – mit Betroffenen

• Innovative und partizipative Einbeziehung -- Integration

• Entlastung * Stabilisierung * Vertrauensaufbau

• Kreative Bewältigungstechniken

• Verbale + nonverbale Kommunikationstechniken

• Achtsamkeit * Entspannung * Atmung

• Austausch unter Einhaltung der Grenzen der Selbsthilfe und Beachtung der 
Gefahr der Re-Traumatisierung

Austausch + Bewältigung

Hilfe zur Selbsthilfe
– digital --



Gesundheitspräventive Nachsorgeprojekte nach einer tödlichen 
Gewalttat www.anuas-selbsthilfe.de

Kreativer Malkreis

Gesundheitspräventive Körperarbeit

Gesprächskoffer

Diverse bundesweite kleine Online-Austausch-Gruppen:
Erinnerungsbuch * Schicksalswege * Zug des Lebens * Kreative Grafikgruppe * Lese-Café * Schreibwerkstatt „Assoziation + Imagination“ * Musikwerkstatt

http://www.anuas-selbsthilfe.de/





